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Wohlfahrtsverbände in Deutschland sind 
multifunktionale Organisationen, die sozialpolitische 
Lobbyarbeit und die sozialanwaltschaftliche Vertretung 
schwacher Interessen zum Ziel haben (Strünck 
2018). Armut ist dabei ein zentrales Thema, zu dem 
sich alle Wohlfahrtsverbände regelmäßig mit ihrer 
fachlichen Expertise positionieren. Dabei wird auf die 
Armut von Frauen nur am Rande eingegangen. Vor 
diesem Hintergrund stellt sich die Frage, inwiefern 
die Wohlfahrtsverbände ihrem Anspruch gerecht 
werden, sich anwaltschaftlich für benachteiligte 
Menschen in unserer Gesellschaft einzusetzen. 

Wohlfahrtsverbände haben den deut-
schen Sozialstaat maßgeblich mitgestal-
tet und durch das Subsidiaritätsprinzip 
eine besondere Stellung in Bezug auf 
die sozialen Dienste erhalten (Heinze 
2018). Diese werden in erster Linie von 
den Wohlfahrtsverbänden ausgeführt 
(Schneiders 2016), denen somit der Vor-
zug vor staatlichen/kommunalen und 
privaten Einrichtungen gegeben wird 
(Heinze 2018). Die Freie Wohlfahrts-
pflege – auch als Dritter Sozialpartner 
bezeichnet – ist sozialgesetzlich veran-
kert und teilt sich soziale Aufgaben mit 
staatlichen Institutionen (Boeßenecker 
und Vilain 2013). Dabei folgt ihr sozi-
alpolitisches Verständnis dem Subsidia-
ritätsprinzip und dank korporatistischer 
Strukturen werden die Wohlfahrtsver-
bände als Expert*innen in sozialpoliti-
schen Fragestellungen gehört. 

Die sechs Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege erheben in ihrer An-
waltsfunktion explizit den Anspruch, 
sich für arme und benachteiligte Men-
schen in unserer Gesellschaft zu enga-
gieren mit dem Ziel, die Lebenslagen der 
Menschen zu verbessern (Bundesarbeits-

gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspfle-
ge o.A.). Diesen Anspruch scheinen sie zu 
erfüllen, wenn es um Armutslagen von 
Kindern, Erwerbslosen, älteren Men-
schen oder auch Migrant*innen geht. 
Im Hinblick auf Armutslagen speziell 
von Frauen melden sich die Wohlfahrts-
verbände in der Öffentlichkeit verhält-
nismäßig wenig zu Wort. Dieser Artikel 
diskutiert anhand erster Ergebnisse eines 
empirischen Dissertationsprojektes, in-
wiefern der Paritätische Wohlfahrtsver-
band und der Deutsche Caritasverband 
auf bundespolitischer Ebene Armut von 
Frauen während der 18. Legislaturpe-
riode (2013 – 2017) anwaltschaftlich 
vertreten haben und geht dabei von der 
These aus, dass die Anwaltsfunktion 
der Wohlfahrtsverbände im Hinblick 
auf Armut von Frauen nicht hinreichend 
erfüllt wird.

Armutslagen von Frauen

Im Jahr 2017 waren 19% der deutschen 
Bevölkerung von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung betroffen1. Frauen betraf 
dies in überdurchschnittlichem Maße, 
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besonders alleinerziehende und ältere 
Frauen wie die Grafik zeigt.

Im Vergleich zu Männern gehen 
Frauen in geringerem Umfang und mit 
längeren Unterbrechungszeiten (z.B. 
aufgrund von Elternzeiten) einer sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung 
nach. Eigenständige, alterssichernde 
Rentenanwartschaften lassen sich da-
mit in der Regel nicht aufbauen und 
im Ergebnis haben Frauen ein höheres 
Risiko, im Alter von Armut betroffen zu 
sein (Butterwegge und Hansen 2012). 
Denn ausschlaggebend für die Höhe der 
Rente sind die Anzahl der Erwerbsjah-
re und die Entgelthöhe, d.h. je besser 
bezahlt und je länger gearbeitet wird, 
desto höher fällt die gesetzliche Al-
terssicherung aus. Frauen zwischen 65 
und 74 Jahren erreichten im Jahr 2015 
nur 30 rentenrelevante Erwerbsjahre, 
während Männer der gleichen Alters-
gruppe 42 Jahre verbuchen konnten 
(WSI Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftliches Institut der Hans-Böckler-
Stiftung 2017a). Die Erwerbstätigen-
quote im Jahr 2018 weist zwar keinen 
großen Unterschied in der Erwerbs-
beteiligung von Frauen und Männern 
auf (71,5% zu 78,9%). Ein Blick auf 
die Erwerbsformen zeigt aber, dass 
22,8% der Frauen nur einer Teilzeit-
beschäftigung von bis zu 20 Wochen-
stunden nachgehen (WSI Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftliches Institut 
der Hans-Böckler-Stiftung 2019). 
Die finanziellen Folgen für Frauen 
manifestieren sich Jahre später in der 

Alterssicherung wie Abbildung 2 deut-
lich macht. 

Hinzu kommt, dass sich die Rentenre-
form aus dem Jahr 2001 negativ auf die Si-
tuation von Frauen in der Alterssicherung 
ausgewirkt hat, da sie stark auf private 
Altersvorsorge setzt. Geringverdienenden 
nimmt sie die Möglichkeit, eigenständige 
Ansprüche aus Rentenleistungen zu erwer-
ben. Sowohl Witwenrenten als auch die 
Aufstockungen niedriger Rentenbeiträge 
sind im Zuge der Reform gekürzt worden, 
was wiederum ein erhöhtes Armutsrisiko 
für Frauen im Alter birgt (Butterwegge 
und Hansen 2012). Alleinerziehende 
sind bereits im Erwerbsalter überdurch-
schnittlich von Armut betroffen, da sich 
Familie und Beruf in Deutschland nach 
wie vor schwer vereinbaren lassen und 
eine Vollzeitbeschäftigung für alleiner-

ziehende Mütter nahezu unmöglich ist 
(neun von zehn Alleinerziehenden sind 
weiblich). Diese aber ist der sicherste Weg, 
um Frauen auch im Alter ein finanziell 
eigenständiges Leben zu gewährleisten.  
Auch die derzeitig geplante Grundrente 
der Großen Koalition wird an der Ab-
sicherung für Frauen im Alter voraus-
sichtlich nur bedingt etwas ändern: Die 
Reform sieht vor, dass Menschen, die 35 
Jahre erwerbstätig waren, Kinder erzo-
gen oder Angehörige gepflegt und nur 
ein niedriges Einkommen erzielt haben, 
im Alter nicht mehr auf Grundsicherung 
angewiesen sein sollen. Bemessen wird die 
Höhe der Grundrente dabei an den indi-
viduellen Beiträgen. Im Umkehrschluss 
bedeutet dies zwar eine Aufwertung von 
familiären Erziehungs- und Pflegeaufga-
ben sowie Teilzeittätigkeiten. Es bleibt 
jedoch fraglich, ob Frauen (insbesonde-
re in West-Deutschland) die Beitragszeit 
von 35 Jahren erreichen werden. Hinzu 
kommt die noch ausstehende Entschei-
dung über eine Bedürftigkeitsprüfung 
zur Grundrente: Eine Anrechnung des 
Einkommens der Ehepartner könnte zur 
Folge haben, dass Frauen auch mit der 
Grundrente keine eigenständige Alters-
sicherung erzielen werden. 

Zurück führen lassen sich die Armuts-
lagen von Frauen unter anderem auf die 
Geschlechterordnung und das Sozialsys-
tem in Deutschland: das dominierende 
männliche Ernährermodell sieht die Er-
werbsbeteiligung von (Ehe-)Frauen nur 
im Zuverdienst vor. Familienorientierte 
Frauen gehören daher zu den aktuellen 
und zukünftigen Risikogruppen (Klam-
mer 2017) da sie keine oder weniger ei-
genständige Alterssicherungen aufbauen 
können. In den im Rahmen des Disserta-

Abbildung 1: Armutsquoten (%) von Frauen im Jahr 2017

Eigene Darstellung, Datenquelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) 2018

Abbildung 2: Rentenbezug von Frauen im Jahr 2016

Eigene Darstellung, Datenquelle: WSI Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches 
Institut der Hans-Böckler-Stiftung 2017b
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auch von persönlichen Befindlichkeiten 
geprägt sind. (…) die Zusammenarbeit 
ist, auch wenn wir Gesetzgebungspro-
zesse begleiten, immer stark davon ge-
prägt, wie gut können wir mit unserem 
Gegenüber oder mit denen neben uns. 
Und wie eng arbeiten wir da zusammen. 
Wie eng stimmen wir uns ab. Gar keine 
Frage, das hat sehr viel damit zu tun, ob 
man gut miteinander klarkommt oder 
nicht. (…) das darf man überhaupt nicht 
unterschätzen, wie stark das politische 
Prozesse prägt« (Gewerkschafter*in). 

In der Vergangenheit haben der Deut-
sche Caritasverband und der Paritätische 
Wohlfahrtsverband zum Thema Armut 
eine starke mediale Präsenz gezeigt und 
sich immer wieder in Pressemitteilungen 
und Interviews zu Wort gemeldet, wenn 
es um armutspolitische Entscheidungen 
ging. Durch ihre Repräsentanten wurden 
unterschiedliche Definitionen von Armut 
vertreten: Armut vs. Armutsrisiko. Der 
Armutsbegriff löste hierbei kontroverse 
Diskussionen aus und ließ die sozialen 
Problemlagen armer Menschen stellen-
weise in den Hintergrund rücken. Es lässt 
sich aber auch argumentieren, dass die 
Wohlfahrtsverbände zukünftig sogar auf 
das Instrument der offensiven Öffentlich-
keitsarbeit angewiesen sind, um auch in 
einer zunehmend heterogenen Träger- 
und Interessenlandschaft ihre politische 
Rolle und Expertise zu behaupten (Bo-
eßenecker und Vilain 2013).

Die Wirkung ihrer Instrumente und 
ihrer Lobbyarbeit bleibt für die einzel-
nen Wohlfahrtsverbände aber schwer 
zu messen, da politische Themen im 
Regelfall von mehreren Verbänden 
zeitgleich aufgegriffen werden. Bei-
spielsweise die verdeckte Armut, die 
im 5. Armuts- und Reichtumsbericht 
erstmals Erwähnung gefunden hat, 
und das Thema Mütterrente. Dennoch 
zeigen die empirischen Befunde, dass 
die Verbände als Interessenvertreter für 
Armut eine wichtige Rolle für politische 
Entscheidungsträger*innen spielen und 
es ist davon auszugehen, dass es ihnen 
gelingt, sozialpolitische Themen auf die 
politische Agenda zu setzen.

Wohlfahrtsverbände werden 
als Sozialanwälte gebraucht  

Der Deutsche Caritasverband und der 
Paritätische Wohlfahrtsverband wer-
den ihrem Anspruch der Sozialanwalt-
schaft im Bezug auf Armut von Frauen 

Gesellschaft. Zugleich zeigen die Befunde 
aber auch, dass Armut von Frauen dabei 
ein untergeordnetes Thema ist.

Politische Interessenvertretung 
»light«

Durch Soziallobbying versuchen Wohl-
fahrtsverbände Einfluss auf politische 
Entscheidungsprozesse zu nehmen. 
Messbar ist der Einfluss oder die Wir-
kung des Lobbyings nicht – wie die 
Verbände auch in den Interviews un-
terstreichen. Gleichzeitig verweisen 
sie darauf, dass sie als sozialpolitische 
Akteur*innen und Expert*innen eine 
hohe Reputation in der Politik genie-
ßen. Diese ist auch notwendig, um eine 
Wirkung mit ihrem Lobbying erzielen 
zu können (Cremer 2014). 

Der Deutsche Caritasverband und der 
Paritätische Wohlfahrtsverband erheben 
in ihren Leitbildern den expliziten An-
spruch, arme und benachteiligte Men-
schen in der Gesellschaft zu vertreten 
und für ihre Interessen advokatorisch 
einzutreten. Frauen werden von beiden 
durchaus als vulnerable gesellschaftliche 
Gruppe thematisiert. Dies wird in den 
Diskussions- und Entscheidungspro-
zessen zur Mütterrente und zum Un-
terhaltsvorschuss für Alleinerziehende 
deutlich. Hier bezogen beide Verbände 
vielfach mit Pressemitteilungen und 
Stellungnahmen Position. Und auch 
den 5. Armuts- und Reichtumsbericht 
der Bundesregierung haben der Paritä-
tische Wohlfahrtsverband und der Deut-
sche Caritasverband als Expert*innen 
im Berater*innenkreis mit begleitet 
und die Bundesregierung beraten.  
Beide Wohlfahrtsverbände nutzen eine 
Vielzahl von Instrumenten, um die In-
teressen von Armut von Frauen zu ver-
treten, u.a. Pressemitteilungen, Positi-
onspapiere und Verbandsmagazine. Das 
persönliche Gespräch mit politischen 
Vertreter*innen scheint dabei die wich-
tigste Rolle zu spielen, wenn es um die 
Setzung von Themen und den Austausch 
informeller Informationen geht. Bezie-
hungen werden über Jahre aufgebaut 
und öffnen Türen für den informellen 
Austausch bei denen die Verbände ihnen 
wichtige Themen ansprechen und auf 
die politische Agenda setzen können. 
Ein Zitat aus einem Interview verdeut-
licht dies: »…mir fällt immer wieder 
auf, wie stark politische Prozesse zwar 
von Institutionen geprägt werden, aber 

tionsprojektes geführten Expert*innen-
Interviews und Dokumentenanalyse 
zeigt sich deutlich, dass insbesondere 
Altersarmut von Frauen ein Thema ist, 
das sowohl Wohlfahrtsverbände als auch 
Abgeordnete beschäftigt, ohne dass sich 
daraus breite Lobbyaktivitäten ergeben. 
Als sogenanntes schwaches Interesse soll-
te Armut von Frauen ein originäres The-
menfeld der Wohlfahrtsverbände sein, die 
sich der Sozialanwaltschaft verschrieben 
haben. Empirisch ließ sich im Projekt 
bisher nicht eindeutig klären, warum 
Armut von Frauen keinen prominenten 
Platz auf der politischen Verbandsagenda 
zugewiesen bekommt. Und auch in der 
wissenschaftlichen Literatur fehlt es bis-
lang an Erklärungen, warum bestimmte 
Themen sozialanwaltschaftlich vertreten 
werden und andere nicht (Messan 2019).

Legitimationsverluste der Verbände?

In der Verbändeforschung wird die Legi-
timation der Wohlfahrtsverbände zuneh-
mend kritisch hinterfragt (Boeßenecker 
und Vilain 2013; Heinze 2018). Die Mul-
tifunktionalität der Wohlfahrtsverbände 
als Interessenvertretung ihrer Mitglieds-
organisationen, als Sozialanwälte benach-
teiligter Menschen und als soziale Dienst-
leister birgt auch Interessenskonflikte: 
die Ökonomisierung der sozialen Dienst-
leistungen erfordert ein wirtschaftliches 
Denken in den Wohlfahrtsverbänden und 
die zunehmend heterogene Träger- und 
Interessenlandschaft erzeugt Druck auf 
sowohl die verbandlichen als die ökono-
mischen Interessen. Und auch Mitglieder-
interessen müssen mit den eigenen Ver-
bandszielen in Einklang gebracht werden. 
Im Spiegel der materiellen Interessen lau-
fen die Verbände Gefahr, die Bedeutung 
von Werten in den Hintergrund treten zu 
lassen (Boeßenecker und Vilain 2013), 
die insbesondere – aber nicht nur – für 
konfessionelle Wohlfahrtsverbände eine 
tragende Rolle spielen. Hinzu kommt, 
dass diese die zunehmende Säkularisie-
rung der Gesellschaft in Form sinkender 
Mitgliederzahlen als auch ehrenamtlich 
Engagierter zu spüren bekommen. 

Im Folgenden werden Einblicke in 
empirische Befunde gegeben, die in 
Expert*innen-Interviews und der Analyse 
von Dokumenten der beiden Verbände er-
hoben wurden. Sie unterstreichen die pri-
vilegierte Rolle von Wohlfahrtsverbänden 
in der Armutspolitik und ihre Funktion 
als Sozialanwälte der »Schwachen«‚ in der 
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aber nur teilweise gerecht. Sowohl die 
Expert*innen-Interviews als auch die 
untersuchten Dokumente verdeutlichen, 
dass beide Verbände sehr wohl als Sozi-
alanwälte für Arme und Benachteiligte 
agieren. Auch das Thema Armut von 
Frauen wird aus verschiedenen Perspek-
tiven wahrgenommen und vertreten, den-
noch sind Frauen selten alleiniges Thema 
auf der verbandspolitischen Agenda. Und 
dies obwohl viele Interviewpartner*innen 
die Annahme vertreten, dass die Armut 
von Frauen zukünftig steigen wird. Da-
hingehend werden bestimmte Themen 
auch sehr prominent durch die Verbän-
de in der Öffentlichkeit diskutiert, wie 
die Mütterrente, und sozialpolitische 
Forderungen hierzu werden durch eine 
intensive Öffentlichkeitsarbeit und in 
politischen Gesprächen deutlich zum 
Ausdruck gebracht. Das verstärkte me-
diale Auftreten der Wohlfahrtsverbän-
de kann dabei die Aufmerksamkeit auf 
armutspolitische Themen ziehen und 
Druck auf politische Entscheidungspro-
zesse erzeugen. Es könnte den Wohl-
fahrtsverbänden auch eine Abgrenzung 
gegenüber anderen Interessenvertretern 
ermöglichen und ihre eigene Stellung in 
der deutschen Sozialpolitik stärken. Die 
Aussage eines Sozialverbandes untermau-
ert diese Annahmen: »Und, wenn über 
so starke Verbände wie die Caritas oder 
wie den Paritätischen bestimmte Themen 
sehr in den Fokus gerückt werden, dann 
ist natürlich in Anführungszeichen ›die 
Politik‹ auch unter Druck da zu agieren. 
Insofern (…) sind das relevante Lobby-
gruppen im politischen Raum«. 

Natürlich haben Frauen durch Frau-
enverbände wie den Deutschen Frauenrat 
und Gewerkschaften eine politische Lob-
by. Ihre Vorrangstellung in der deutschen 
Sozialpolitik sollten Wohlfahrtsverbände 
aber nutzen, um Armut von Frauen wie 
in der Diskussion zur Mütterrente promi-
nent zu vertreten und dadurch auch ihre 
eigene Legitimation der Sozialanwalt-
schaft glaubwürdig zu unterstreichen.

Anmerkung

(1)	 Es wird von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung gesprochen, wenn 
mindestens eines der folgenden 
Kriterien zutreffen: Armutsrisiko, 
Haushalt mit geringer Arbeitsmarkt-
partizipation, und/oder erheblicher 
finanzieller Mangel (vgl. Statisti-
sches Bundesamt, o.A.).� n
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